Kanton Zug

Fragenkatalog Vernehmlassungsbericht zur Sanierung der Pensionskasse SBB

1. Sollen für die Sanierung der Pensionskasse SBB Bundesmittel eingesetzt wer​den?
Antwort: NEIN

Bemerkungen: Die PK-SBB wurde per Januar 1999 bereits mit 12.6 Mia. Franken Steuergeldern auf einen Deckungsgrad von 100% ausfinanziert. Damit sind die gesetzlichen Verpflichtungen des Bundes erfüllt. Die seither eingetretene Verschlechterung des Deckungsgrades (per Ende 2007 noch 92.4%) ist durch die PK-SBB zu verantworten und soll unserer Ansicht nach nicht noch einmal durch die Steuerzahlenden des Bundes ausfinanziert werden. Eine solche Sanierung würde ein Präjudiz schaffen, dessen Auswirkungen nicht abschätzbar sind. Gestützt darauf könnten andere Pensionskassen Forderungen an die öffentliche Hand, namentlich an die Kantone stellen.

2. Wenn Ihre Antwort zu Frage 1 ja lautet: welche der in der Vernehmlassungsvorlage dargestellten Varianten bevorzugen Sie? (Damit ein aussagekräftiges Resultat zustande kommt, bitten wir Sie, nur eine Variante anzukreuzen.)

Variante 1 (Sanierungskonzept SBB)

Variante 2 (Reduziertes Sanierungskonzept)

Variante 3 (Erweiterte Gründungs-Ausfinanzierung)

Bemerkungen: keine, da Frage 1 mit Nein beantwortet worden ist.
3. Sind Sie der Auffassung, dass die Mitarbeitenden der SBB in verstärktem Ausmass zur Sanierung der Pensionskasse SBB beigezogen werden sollten?
Antwort: JA 

Bemerkungen: Wie bei anderen Pensionskassen auch muss durch entsprechende Massnahmen – allenfalls durch Einbezug der Mitarbeitenden – die Sicherung eines Deckungsgrades von 100% erreicht werden. Die Sanierung der PK-SBB ist deshalb in erster Linie durch die SBB und die der PK-SBB angehörenden Versicherten zu finanzieren. 
4. Sind Sie der Auffassung, dass sich der Bund im Falle eines Sanierungsbeitrags zugunsten der Pensionskasse SBB auch an der Sanierung der Vorsorgewerke der bei der ASCOOP versicherten Konzessionierten Transportunternehmen (KTU) beteiligen sollte?
Antwort: NEIN

Bemerkungen: Unternehmungen und deren Mitarbeitende, welche nicht oder nicht mehr bei der ASCOOP versichert sind, würden ungleich behandelt. 
5. Wenn Ihre Antwort zur Frage 4 ja lautet: Sind Sie der Ansicht, dass sich der Bund im Verhältnis zu seinem Anteil am Aktienkapital der bei der ASCOOP versicherten KTU an der Sanierung der entsprechenden Vorsorgewerke beteiligen sollte, falls die übrigen Aktionäre der betroffenen KTU sich ebenfalls anteilsmässig an der Sanierung beteiligen und die Vorsorgewerke beziehungsweise die KTU vorgängig selber alle zumutbaren Sanierungsmassnahmen ergriffen haben?

Bemerkungen: keine, da Frage 4 mit Nein beantwortet worden ist.
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